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Bunbegrath gu beftimntenben Formalitäten, ein ©dph Don

îedj§ Bionateu, boni Sage ber Sulaffung beg ©rgeugniffeS

pr Slugftettung, gemährt. äBäbrenb ber Sauer biefer leb*
teren fotten etwaige SßatentgefucEie ©eiteng Sritter ober Ber*
öffentticfpngen ben ©rfinber nicht Berhtnbern, innerhalb ber

genannten Frift bag pr ©rlangung beg befiititioen ©dpbeg
erforberlicpe tpatentgefuci) rec^tëgiittig p ftetlen. SBenn eine

internationale Slusftettung in einem Sanbe ftattfinbet, bag

mit ber ©chweig eine begüglidje fonnention abgesoffen hat,
fo wirb ber geitWeilige ©dpb, welcher burd) bag frembe
Sanb ben an ber betreffenben Slugftettung befinblicEjen patentir*
baren ©rgeugniffen gemährt werben ift, auf bie ©dfmeig
auggebehnt. Siefer ©dpb barf eine Sauer oon 6 fOîonaten,
öont Sage ber Sulaffung beg ©rgeugniffeg gur Slugftettung,
nicht iiberfteigen unb hat &ie nämlichen ^Birkungen, wie bie

in üorftehenbem Slbfafse befchriebenen.
Slrt. 34. Sie lleberfdfüffe ber ©innahmeu beg eibge=

noffifdfeit Slmteg für gewerblidjeg ©igentlpm ftnb in erfter
Sinie gur Sinlage Bon fFa^Bibliot^eEen in ben inbuftrietlen
Sentren ber ©djweig unb gur mtrkfamen Verbreitung ber

Bublikationen beg genannten Sïmteg unb in gweiter Sinie
bagu gu üerWenben, bie irt Slrt. 17, Slbfab 2 biefeg ©e*
fe^eg norgefehenen Bachforfclpngen gu fßrbern.

Strt. 35. Ser Bunbesrath ift beauftragt, bie gur Slug*

führnng biefeg ©efebeg erforberlidfen Begletnente unb Ber*
orbnungen gu erlaffen.

Slrt. 36. Surd) Borliegenbeg ©efeb werben bie in ben

.tantonen geltenben Beftimmungen über ben ©cf)uh ber ©r=

finbungen aufgehoben, ©rfinbungeu, bie in bent geitpunft,
in welchem biefeg ©efeb in Sraft tritt, Bermöge ber kanto*
naten ©efebe nod) ©chub genießen, Berbleiben gleichwohl
in ben betreffenben Kantonen big gum Slbtauf ber gefeb*

lictjen ©dpbbauer gefdfjü^t.
Slrt. 37. Ser Bunbegratf) wirb beauftragt, auf ©runb*

tage ber Beftimmungen beg Bunbeggefebeg nom 17. 3uni
1874, betreffenb bie Bolkgabftimmung über Bunbeggefebe
unb Bunbegbefd)Iüffe, bie Bekanntmachung biefeg ©efebeg gu

neranftalten unb ben Beginn ber SBirffamteit begfelben feft-
gufeben.

Sttfo befdjloffen Born ©tänberathe,
Bern, ben 27. 3uli 1888.

Ser Sßräfibent; ©chad). Ser Brototottführer: ©cfjatjntamt.
Stlfo befctjloffen Bom Bationalrathe,
Bern, ben 29. 3uli 1888.

Ser ^Sräfibent: ©. fHufft). Ser SßrDtoEoIXfüljrer: fRiitgier.

SSercinêtoefett.
@d)U>cig. 3 et) t o ffcrmet ft cr Verein. Sie grohe fogiate

unb potitifäje Beöolution, welche Bor t)urtbert fahren Bon

Frankreich augging unb gang SBefteuropa Berfüngte, hat, Wie

bag bet berartigen ©türmen immer gu gefd)el)en pflegt, mit
milbem Unßerftanb auch manche in ihrem Sente gute ©in*
richtung, ftatt fie geitgemäh gu reformiren, non ©runb aug

nertitgt. 3n unfreien unb beengenbett Berfpltntffen aufge*
wadjfen, fuctjte man bie wahre Freiheit im anbern ©ptrem,
in ber fct)ranEenIoferi Ungebnubenheit beg 3nbioibuumg. Sie
Sobteugräber ber früheren Sänfte unb §anbwer!ginnungen
hielten fid) nicht Weniger für fèeilanbe ber gefeltfcE)afttict)ert

Srbr.ung atg bie politifcffen llmfturgmänner. 3n neuerer
3eit hat man aber wieber Btandfeg fdfähen gelernt, wag
bie Sitten gekannt, 3ahrl)unberte lang geübt unb gepflegt.

Siefe ©ebattfen befehligen ben Beridjterftatter ber „Sleuen
3ürct)er=3eitung" bei ber Berfammlung ber fcfiwetgeriftfien
©d)loffermeifter, bte lebten ©onntag, 47 Blann ftarï, aug
allen Sheiteit ber ©chweig im ©afthofe gur „SBaage" in

Baben tagte. Ser Streck biefer Berfammlung war bie ©rinn
bung eineg fd)weigerifd)en ©chloffermeifter*Berbanbeg. Sie
Slnregung bagu war Bom Berbanb Sürich unb Umgebung
auggegangen. Ser fßräfibent begfelben, Sonrab Büegg, leitete
bie Berhanblungen; ber ©uaftor, SB. tgartmann, Berfah bag
Slftuariat unb SJieifter 3- 3- £>afner refertrte turg unb bünbig
über Bothwenbigteit, Stuben unb Streck beg gu grünbenben
Berufsoereittg. ©r beutete hin auf bie ©rfolge ber beftehenben
3nnungen beg Sluglaubeg unb ber in ber ©chweig entftan*
beuen Bereine. @g fotten nid)t allein bie Sntereffen beg

Strbeitgeberg, fonbern auch bie beg Sïrbeiterg gefdpbt werben.
Ser Berbanb foil unter Stnberem audi feine ©pipe gegen
biejenigen unruhigen ©lemente, igeber unb ©törer richten,
bte burd) ©infchüchterung ttnb ©ewalt bett frieblidfen Slrbeiter
an ber Slrbeit hinbern motten. Sie Siggiplin, welche unter
ben Strbeitern Ejerrfcfjt, möge auch bei ben SMftern einkehren,
bann werbe fie bie @intrad)t ftarï machen.

Ser Beifall, ben bie SBorte beg Beferenten fanbett, unb
bie weiteren Slugeiuanberfebungen Bon mehreren Vertretern
fdjon beftehenber lokaler BWfteröerbänbe, wie Bott Bafel unb
©t. ©allen, geigten beutlich, bah anwefenben Bteifter bie

©ache ernft nahmen. Sie Btänner, weiche währenb ber
2Bod)e an ruhiger ©ffe mit kunftgeübter ®anb ben fdpneren
§ammer gtt führen Berftehen, fahen in ruhiger unb miirbiger
Berathung Bolle Bier ©tunäen beifammen unb ftettten einen

©tatutenentwurf feft, ber, nadjbem ihn eine Sommiffion noch

Weiter geführt ^at, in einer folgenben Berfammlung befinitio
gutgebeifjen werben foil.

Sie Slufgabeu, bie fidf ber fcfjweigerifche ©chloffermeifter=
Berbanb ftettt, fittb folgenbe: SBahruug gemeinfatner Berttfg=
intereffen; ©inführung mßglidift einfacher SBerkftattorbnungen
unb ©inigung ber Siegeln bei ©inftetlimg unb ©ntlaffung
ber ©efellen; Siegelung beg Sehrlinggwefeng ; Slnftrebung
reeller ©rttnblageu im ©ubmiffiongWefen ; Befpredpitg ber

Sottfragen u. a. Ser Berbanb bilbet fid) aug ben lokalen
Bereinen unb, wo keine foldfen ftnb, aug eittgelnen fDleiftern.
©eine Drgane finb bie ©eneratt unb Selegirtenoerfammlung
unb ein auf brei 3ahte gewählter 3ettti"aI=S5orftartb. Ser
Borftanb Wttrbe aug folgenben ÜMftern beftettt: Ü. Siücgg,

Bräfibent (Sürtch), 3- §afner unb Hartmann (Sitrid)), ©tßhr
unb FuBBer (SBinterthur), ©ottfrieb ©tierlin (@^ äffhäufen)
unb Sobler (©t. ©allen). („91. 3- 3-")

bic SSerfftalt.
Sebcr an ©ifett gu leinten. Bian überftreidfe bag ©ifen

mit irgenb einer Bleifarbe, etwa mit Bleiweig ober $ien=

ruh- SBenn bann biefer Slnftrid) getrodnet ift, überftreiche

man benfelben Wieberum mit einem ©emente, welcher fol=
gettbermahen gubereitet ift: Blau nehme ben heften Seim,
weiche ihn itt falteg SBaffer, big er meid) geworben ift.
Sann löfe matt ihn in ©ffig bei einer mähigen SBärme auf
unb gebe ein Srittel feiner Blaffe SBeihfi^ten=Serpeutin bagu,

mifdfe Sltteg grünblich unb bringe eg mittelft beg ©ffigg gtt
einer geeigneten tonfifteng, um eg bann mit einem pnfel
noch unb gmar heife augbreiten gu können, worauf man fo=

fort bag Seber auflegen, anfpannen unb feft anbrüden muh-
Bei einer Shemenfcheibe gietje man bag Seber feft an bie=

felbe an unb lege bie ©üben übereittunber unb klammere feft.

$crftf)iebctteê.
Seuifdje allgemeine SluêfteKuiig für Unfatlöcrhütung.

fBerlitt 1889. Sie 3ahl ber Slnmelbungen gur Slugftettung
hat alle ©rwartungen übertroffen; ber Berfügbare Baum ift
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Bundesrath zu bestimmenden Formalitäten, ein Schutz von
sechs Monaten, vom Tage der Zulassung des Erzeugnisses

zur Ausstellung, gewährt. Während der Dauer dieser letz-

teren sollen etwaige Patentgesuche Seitens Dritter oder Ver-
öffentlichungen den Erfinder nicht verhindern, innerhalb der

genannten Frist das zur Erlangung des definitiven Schutzes

erforderliche Patentgesuch rechtsgültig zu stellen. Wenn eine

internationale Ausstellung in einem Lande stattfindet, das

mit der Schweiz eine bezügliche Konvention abgeschlossen hat,
so wird der zeitweilige Schutz, welcher durch das fremde
Land den an der betreffenden Ausstellung befindlichen patentir-
baren Erzeugnissen gewährt worden ist, auf die Schweiz
ausgedehnt. Dieser Schutz darf eine Dauer von 6 Monaten,
vom Tage der Zulassung des Erzeugnisses zur Ausstellung,
nicht übersteigen und hat die nämlichen Wirkungen, wie die

in vorstehendem Absätze beschriebenen.

Art. 34. Die Ueberschüsse der Einnahmen des eidge-
nössischen Amtes für gewerbliches Eigenthum sind in erster

Linie zur Anlage von Fachbibliotheken in den industriellen
Zentren der Schweiz und zur wirksamen Verbreitung der

Publikationen des genannten Amtes und in zweiter Linie
dazu zu verwenden, die in Art. 17, Absatz 2 dieses Ge-
setzes vorgesehenen Nachforschungen zu fördern.

Art. 35. Der Bundesrath ist beauftragt, die zur Aus-
Wrung dieses Gesetzes erforderlichen Reglements und Ver-
ordnungen zu erlassen.

Art. 36. Durch vorliegendes Gesetz werden die in den

Kantonen geltenden Bestimmungen über den Schutz der Er-
findungen aufgehoben. Erfindungen, die in dem Zeitpunkt,
in welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, vermöge der kanto-
nalen Gesetze noch Schutz genießen, verbleiben gleichwohl
in den betreffenden Kantonen bis zum Ablauf der gesetz-

lichen Schutzdauer geschützt.

Art. 37. Der Bundesrath wird beauftragt, auf Grund-
läge der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. -Juni
1874, betreffend die Volksabstimmung übet Bundesgesetze
und Bundesbeschlüsse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu
veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben fest-

zusetzen.

Also beschlossen vom Ständerathe,
Bern, den 27. Juli 1888.

Der Präsident: Schoch. Der Protokollführer: Schahmann.
Also beschlossen vom Nationalrathe,
Bern, den 29. Juli 1888.

Der Präsident: E. Ruffy. Der Protokollführer: Ringier.

Vereinswesen.
Schweiz. Schlossermeister-Verein. Die große soziale

und politische Revolution, welche vor hundert Jahren von
Frankreich ausging und ganz Westeuropa verjüngte, hat, wie
das bei derartigen Stürmen immer zu geschehen pflegt, mit
wildem Unverstand auch manche in ihrem Kerne gute Ein-
Achtung, statt sie zeitgemäß zu reformiren, von Grund aus
vertilgt. In unfreien und beengenden Verhältnissen anfge-
wachsen, suchte man die wahre Freiheit im andern Extrem,
in der schrankenlosen Ungebnndenheit des Individuums. Die
Todtengräber der früheren Zünfte und Handwerksinnungen
hielten sich nicht weniger für Heilande der gesellschaftlichen

Ordnung als die politischen Umsturzmänner. In neuerer
Zeit hat man aber wieder Manches schätzen gelernt, was
die Alten gekannt, Jahrhunderte lang geübt und gepflegt.

Diese Gedanken beschlichen den Berichterstatter der „Neuen
Zürcher-Zeitung" bei der Versammlung der schweizerischen

Schlossermeister, die letzten Sonntag, 47 Mann stark, aus
allen Theilen der Schweiz im Gasthofe zur „Waage" in

Baden tagte. Der Zweck dieser Versammlung war die Grün-
dung eines schweizerischen Schlossermeifter-Verbandes. Die
Anregung dazu war vom Verband Zürich und Umgebung
ausgegangen. Der Präsident desselben, Konrad Rüegg, leitete
die Verhandlungen; der Quästor, W. Hartmann, versah das
Aktuariat und Meister I. I. Hafner referirte kurz und bündig
über Nothwendigkeit, Nutzen und Zweck des zu gründenden
Berufsvereins. Er deutete hin auf die Erfolge der bestehenden

Innungen des Auslandes und der in der Schweiz entstan-
denen Vereine. Es sollen nicht allein die Interessen des

Arbeitgebers, sondern auch die des Arbeiters geschützt werden.
Der Verband soll unter Anderem auch seine Spitze gegen
diejenigen unruhigen Elemente, Hetzer und Störer richten,
die durch Einschüchterung und Gewalt den friedlichen Arbeiter
an der Arbeit hindern wollen. Die Disziplin, welche unter
den Arbeitern herrscht, möge auch bei den Meistern einkehren,
dann werde sie die Eintracht stark machen.

Der Beifall, den die Worte des Referenten fanden, und
die weiteren Auseinandersetzungen von mehreren Vertretern
schon bestehender lokaler Meisterverbände, wie von Basel und

St. Gallen, zeigten deutlich, daß die anwesenden Meister die

Sache ernst nahmen. Die Männer, welche während der

Woche an rußiger Esse mit kunstgeübter Hand den schweren

Hammer zu führen verstehen, saßen in ruhiger und würdiger
Berathung volle vier Stunden beisammen und stellten einen

Statutenentwurf fest, der, nachdem ihn eine Kommission noch

weiter geführt hat, in einer folgenden Versammlung definitiv
gutgeheißen werden soll.

Die Aufgaben, die sich der schweizerische Schlossermeister-
verband stellt, sind folgende: Wahrung gemeinsamer Berufs-
interessen; Einführung möglichst einfacher Werkstattordnungen
und Einigung der Regeln bei Einstellung und Entlassung
der Gesellen; Regelung des Lehrlingswesens; Anstrebung
reeller Grundlagen im Submissionswesen; Besprechung der

Zollfragen u. a. Der Verband bildet sich aus den lokalen
Vereinen und, wo keine solchen sind, aus einzelnen Meistern.
Seine Organe sind die General- und Delegirtenversammlung
und ein auf drei Jahre gewählter Zentral-Vorstand. Der
Vorstand wurde aus folgenden Meistern bestellt: K. Rüegg,
Präsident (Zürich), I. Hafner und Hartmann (Zürich), Stöhr
und Furrer (Winterthur), Gottfried Stierlin (Schaffhausen)
und Tobler (St. Gallen). („N. Z. Z-")

Für die Werkstatt.
Leder an Eisen zu leimen. Man überstreiche das Eisen

mit irgend einer Bleifarbe, etwa mit Bleiweis oder Kien-

ruß. Wenn dann dieser Anstrich getrocknet ist, überstreiche

man denselben wiederum mit einem Cemente, welcher fol-
gendermaßen zubereitet ist: Man nehme den besten Leim,
weiche ihn in kaltes Wasser, bis er weich geworden ist.
Dann löse man ihn in Essig bei einer mäßigen Wärme auf
und gebe ein Drittel seiner Masse Weißfichten-Terpentin dazu,
mische Alles gründlich und bringe es mittelst des Essigs zu
einer geeigneten Konsistenz, um es dann mit einem Pinsel
noch und zwar heiß ausbreiten zu können, worauf man so-

fort das Leder auflegen, anspannen und fest andrücken muß.
Bei einer Riemenscheibe ziehe man das Leder fest an die-

selbe an und lege die Enden übereinander und klammere fest.

Verschiedenes.

Deutsche allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung.
Berlin 1889. Die Zahl der Anmeldungen zur Ausstellung
hat alle Erwartungen übertroffen; der verfügbare Raum ist
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